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RS OGH 1994/5/31 4Ob527/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1994

Norm

GmbHG §50 Abs4

GmbHG §76

GmbHG §84 Abs2

Rechtssatz

Die Aufhebung des Aufgri6srechts von Todes wegen verstößt nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Ein

solcher Verstoß läge vor, wenn die Rechtsposition aller Gesellschafter nur scheinbar gleichmäßig verschlechtert würde,

während die Satzungsänderung die Verschlechterung der Rechtsposition eines einzelnen Minderheitsgesellschafters

bezweckte.
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